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115. Sitzung der Kommission nach § 32b LuftVG für den Verkehrsflughafen Düsseldorf vom 07. April 2025 

 

 
B) Einzuladen gemäß § 32b Abs. 6 S. 1 LuftVG    
     
      DFS Deutsche Flugsicherung GmbH  
         
      Ministerium für Umwelt,  
      Naturschutz und Verkehr NRW (MUNV)  

     
         
            
C) Sonstige Anwesende  
      Bezirksregierung Düsseldorf  
 

  
 
 
 

Tagesordnung 
 
TOP 1: Formalien 

1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

1.2 Genehmigung der Tagesordnung 

 
TOP 2: Sachstandsberichte der Genehmigungsbehörde und der für die Flugsiche-

rung zuständigen Stelle über die Erledigung der Kommissionsbeschlüsse 
Information: MUNV und DFS 
 

 
TOP 3: Informationen über für die Kommission wissenswerte Flugsicherungsange-

legenheiten  
Information: DFS 

 

TOP 4:  Statistik der Nachtflugbewegungen 

 Information: MUNV 

 

TOP 5: Lärmmessungen durch die FDG 
 Information: FDG 

 

TOP 6: Vorstellung der Änderungen in der geltenden Entgeltordnung 
 Information: FDG 

 

TOP 7: Ultrafeinstaubpartikel am Flughafen Düsseldorf 
 (Antrag der Bundesvereinigung gegen Fluglärm e.V. vom 26.02.2025) 

 

TOP 8: Masterplan des Flughafens Düsseldorf 
 (Antrag der Bundesvereinigung gegen Fluglärm e.V. vom 25.02.2025) 

 

TOP 9:  Sonstiges 

 

TOP 10:  Präsentation der Eurowings GmbH 
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TOP 11:  Vorstellung DUS-Airport Control Center 
 

 

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 9:15 Uhr und begrüßt die Anwesenden.  

 

 

TOP 1: Formalien 

 

1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 

Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit der Kommission fest.  

 

 

1.2 Genehmigung der Tagesordnung 

 

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Tagesordnung in der mit der Einladung zur Sit-

zung übersandten Fassung genehmigt wird. 

 

 

TOP 2: Sachstandsberichte der Genehmigungsbehörde und der für die Flugsi-

cherung zuständigen Stelle über die Erledigung der Kommissionsbe-

schlüsse 

 

Das MUNV teilt mit, dass zu diesem Tagesordnungspunkt von Seiten der Genehmi-

gungsbehörde nichts zu berichten sei. 

 

Die DFS stellt fest, dass in der letzten Sitzung keine Beschlüsse der FLK an sie adres-

siert waren.  

 

 

TOP 3: Informationen über für die Kommission wissenswerte Flugsicherungs-

angelegenheiten 

 

Die DFS erklärt, dass zu diesem Tagesordnungspunkt nichts zu berichten sei. 

 

 

TOP 4:  Statistik der Nachtflugbewegungen 

 

Das MUNV stellt die Nachtflugstatistik (siehe Anlage 1.1 und 1.2 zu dieser Nieder-

schrift) vor. Die Anzahl der Nachtlandungen sei gegenüber dem Vorjahr leicht zurück-

gegangen. Im Zeitraum zwischen 23:30 und 24:00 sei dagegen ein leichter Anstieg 

zum Vorjahr zu erkennen.  
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Die BVF kritisiert diese Zahlen als besorgniserregend. Entscheidend sei ein Vergleich 

zum Vor-Corona-Jahr 2019. Insbesondere wenn man sich den Monat Juli 2024 im 

Vergleich zu 2019 ansehe, sei festzustellen, dass trotz Rückgang der Flugbewegun-

gen insgesamt, die Nachtflugbewegungen zugenommen hätten. Dies sei erklärungs-

bedürftig. 

 

Die FDG gibt zu bedenken, dass wie in der letzten Sitzung besprochen, der Monat Juli 

2024 besonders gewittergeprägt gewesen sei und somit nicht repräsentativ sei.  

 

Die BVF entgegnet, dass die Wetterproblematik angesichts des Klimawandels eine 

neue Situation darstelle, auf die man flexibel reagieren müsse. Es könne nicht sein, 

dass die Wetterereignisse einseitig zu Lasten der Anwohner des Flughafens gingen. 

Fakt sei, dass die Anwohner in den Sommermonaten 10 - 11 Mal pro Nacht durch 

Fluglärm gestört würden. Die Gründe dafür seien unerheblich. 

 

Die FDG erläutert, dass sie umfangreiche Maßnahmen ergreife, um die Pünktlichkeit 

am Flughafen weiter zu erhöhen. Dies zahle sich aus. So sei der Flughafen Düsseldorf 

der pünktlichste Großflughafen in Deutschland. Auch auf die Wetterproblematik stelle 

man sich ein. So würde ein Warnsystem für das Vorfeld angeschafft (sogenannte 

Feldmühlen), welches die elektrische Spannung in der Atmosphäre messe. Die Geräte 

würden helfen, Gewitter sowie zu- und abnehmende Gewitterintensität frühzeitiger zu 

erkennen und die Situation präziser einzuschätzen. Das biete eine erhöhte Sicherheit 

für die Mitarbeiter auf den Vorfeldern und verringere die Dauer der Unterbrechung der 

Flugzeugabfertigung. Die FDG bemühe sich alle in ihrer Sphäre liegenden Ver-

spätungsgründe zu minimieren. Externe Einflüsse, wie das Wetter oder Streiks, könne 

sie nicht kontrollieren.  

 

Die DFS und die Eurowings sind der Auffassung, dass außergewöhnliche Wetterum-

stände flexible Verspätungsregelungen erforderten. Es werde aber alles getan, um 

Verspätungen zu vermeiden. 

 

Die BVF bedankt sich für die Informationen und den regen Austausch. Man könne 

auch andere Monate als den Juli 2024 heranziehen. Es liege der Verdacht nahe, dass 

es sich um systematische Probleme, allen voran eine zu enge Umlaufplanung der 

Fluggesellschaften, handele, die die Pünktlichkeit verhinderten,  

 

Die Stadt Düsseldorf regt eine übergeordnete Betrachtung an, in der die Anzahl von 

Wetterereignissen insgesamt mit Flugverspätungen wegen Wetterereignissen gegen-

übergestellt werden. 
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Der Vorsitzende fragt die FDG, ob sein Eindruck richtig sei, dass die Ostwindlagen 

zugenommen haben. 

 

Die FDG erklärt, dass dies nicht bestätigt werden könne. In den letzten beiden Jahren 

habe der Nutzungsanteil der Betriebsrichtung 23 vielmehr zugenommen.   

 

Die Stadt Kaarst weist darauf hin, dass der Flughafen aus wirtschaftlichen Gründen 

ohnehin ein Eigeninteresse an einem reibungslosen Ablauf mit möglichst wenig Ver-

spätungen habe. 

 

 

TOP 5: Lärmmessungen durch die FDG 

 

Die FDG führt durch die Präsentation (siehe Anlage 2). Eine Besonderheit ergebe 

sich daraus, dass die Nordbahn im Vergleichszeitraum 2023 nach 22 Uhr aufgrund 

von Sanierungsarbeiten auf der Südbahn als Ersatzbahn genutzt worden sei. Im ak-

tuellen Berichtszeitraum sei man zum Normalzustand zurückgekehrt und der Dauer-

schallpegel sei unverändert. 

 

Die BVF weist auf die Entwicklung der Messergebnisse in Lohausen (Diagramm 3) 

hin. Daraus gehe hervor, dass es trotz des oftmals betonten Fortschritts in der Luft-

fahrttechnik keine Verbesserung der Lärmsituation in Lohausen gebe. 

 

Die FDG betont, dass der Betrachtungszeitraum des Diagramms seit 2004 zu kurz 

bemessen sei, um die diesbezügliche Entwicklung abzubilden. Seit den 70er Jahren 

habe der Dauerschallpegel am Flughafen deutlich abgenommen.1 

 

 

TOP 6:  Vorstellung der Änderungen in der geltenden Entgeltordnung 

 

Die FDG stellt anhand einer Präsentation (siehe Anlage 2) die Änderungen in der 

geltenden Entgeltordnung vor. Sie erläutert, dass bis Ende 2026 eine Entgeltrahmen-

vereinbarung gelte. Diesbezüglich habe es marginale Änderungen gegeben. Diese 

bestünden darin, dass die Lärmklassen einiger Flugzeugtypen auf Grundlage von 

Messdaten des Jahres 2023 angepasst worden seien. So sei der A220 von Lärm-

klasse 2 auf Lärmklasse 3 und der A340 von Lärmklasse 5 auf Lärmklasse 6 hochge-

stuft worden. 

 

 
1 Die FDG weist zur Niederschrift auf eine diesbezügliche Grafik auf ihrer Internetseite hin: 
https://www.dus.com/de-de/konzern/nachbarn/transparenz/umweltauswirkungen/fluglaerm#Berichte 
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Die BVF bedankt sich für die Vorstellung der Änderungen und bittet darum, die Kom-

mission künftig früher über Änderungen der Entgeltordnung zu informieren, um sich 

gegebenenfalls in den Prozess einbringen zu können. 

 

Die FDG betont nochmals, dass es sich um mehrjährige Entgeltrahmenvereinbarun-

gen handele, die zwar jährlich überprüft, aber mangels Spielraums ohnehin nur mar-

ginal angepasst würden. 

 

 

TOP 7: Ultrafeinstaubpartikel am Flughafen Düsseldorf 

 

Die BVF erläutert ihren Antrag (siehe Anlage 3) und führt in das Thema Ultrafeinstaub-

partikel (UFP) ein.  

 

Die FDG äußert sich zu dem Antrag dahingehend, dass zunächst aussagekräftige 

Messverfahren und -konzepte entwickelt werden müssten, bevor ein Gutachten zu den 

gesundheitlichen Auswirkungen von Ultrafeinstaubpartikeln gefordert werden könne. 

Derzeit gäbe es keine Datengrundlage und insbesondere keine Grenzwerte anhand 

derer man eine Bewertung vornehmen könnte. Im Planfeststellungsverfahren dürfe 

dem Antragsteller keine Grundlagenforschung aufgegeben werden. 

 

Das MUNV (Oberste Immissionsschutzbehörde) berichtet, dass im Dezember 2024 

die novellierte EU-Luftqualitätsrichtlinie (EU) 2024/2881 in Kraft getreten sei. Diese 

müsse bis Ende 2026 in deutsches Recht umgesetzt werden. Diese verpflichte 

Deutschland erstmals dazu, Messungen von UFP im gesamten Bundesgebiet durch-

zuführen. Derzeit werde eruiert, wie diese Messverpflichtung in Deutschland konkret 

umgesetzt werde, d.h. wie und an welchen Standorten Messungen künftig durchge-

führt werden. Dazu würden auch Flughäfen gehören, ob jedoch auch der Flughafen 

Düsseldorf davon erfasst werde, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt wer-

den.  

 

Die BVF appelliert, das Thema ernst zu nehmen und die erforderliche Messinfrastruk-

tur zeitnah aufzubauen. 

 

Das MUNV (Genehmigungsbehörde) betont, dass konkrete inhaltliche Aussagen zu 

einem laufenden Planfeststellungsverfahren nicht möglich seien. Das Planfeststel-

lungsverfahren werde nach Maßgabe des geltenden Fachrechts durchgeführt. Derzeit 

bestünden keine Grenzwerte für UFP. Es weist insoweit darauf hin, dass ein Planfest-

stellungsverfahren nicht dazu diene, Forschungslücken zu schließen. Die möglichen 

gesundheitlichen Wirkungen von UFP seien weiterhin Gegenstand der Forschung. Ins-

besondere bezüglich der Dosis-Wirkungs-Beziehung zwischen der UFP-Konzentration 

und gesundheitlichen Folgen fehle es bislang an vertieften Erkenntnissen. Es weist 
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TOP 9: Sonstiges  

 

Das MUNV (Oberste Immissionsschutzbehörde) berichtet, dass zu der in der vergan-

genen Sitzung diskutierten Frage der Zentralisierung der Lärmaktionsplanung an 

Großflughäfen (bei den Bezirksregierungen) eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gege-

ben werde. Derzeit laufe der Vergabeprozess. Im Anschluss werde man mit den be-

troffenen Kommunen in Kontakt treten. 

 

 

TOP 10: Präsentation der Eurowings GmbH 

 

Die Eurowings informiert im Rahmen einer Präsentation über das Streckennetz der 

Eurowings am Standort DUS sowie Lärmschutzmaßnahmen (siehe Anlage 4). 

 

 

TOP 11: Vorstellung DUS-Airport Control Center 

 

Die FDG stellt anhand einer Präsentation (siehe Anlage 5) die Funktion und die Ar-

beitsweise des Airport Control Centers vor.  

 

 

 

Auf Vorschlag des Vorsitzenden wird als neuer Sitzungstermin festgelegt: 

  

Montag, der 01. Dezember 2025, um 10 Uhr. 

 

Mit Dank an die Anwesenden schließt der Vorsitzende die Sitzung um 12:02 Uhr.  

 

 

 

 

gez.            gez. 
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Airport Control Center & Airport-CDM
Beitrag zum effizienten Flugbetrieb am DUS
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ACC - Airport Control Center 

15.04.2025 4

Layout und Arbeitsplätze

Monitorwand

Düsseldorf  |





Weiterentwicklung und Zukunftsthemen 

15.04.2025 6

Harmonisierung und Modernisierung des europäischen Luftverkehrs

kein
Limit

131.000 131.000

EU-Verordnung 2021/116 'Common Project 1'  
(CP1)

Sicherheits-
standards

Umwelt & 
Nachhaltigkeit

Technologische 
Modernisierung

Single European Sky (SES)

Düsseldorf  |

Kapazität & 
Effizienz

Optimierung des Luftraummanagements



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Local A-CDM Manager
Phone: +49 (0) 211 421 20643
Mobile: +49 (0) 172 74 291 58

Leiter Airport Control Center
Phone: +49 (0) 211 421 20027
Mobile: +49 (0) 172 23 082 33




